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Die Abgeordneten zum NationaLrat Madeleine Petrovic und Freundin­

nen haben am 12. Feber 1992 unter der ZahL 2374/J-NR/1992 an mich 

eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend "Menschen­

rechtsverletzungen in Pakistan" gerichtet, die foLgenden Wortlaut 

hat: 

"Wird pakistanischen Frauen sowie Frauen, die aus anderen Staaten 

wegen sexueLLer Unterdrückung oder Bedrohung fLiehen, jedenfalls 

in österreich politisches AsyL gewährt?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Pakistanischen Frauen sowie Frauen, die aus anderen Staaten wegen 

sexueLLer Unterdrückung oder Bedrohung fLiehen, wird entsprechend 

den Bestimmungen der Genfer Flüchtlingskonvention und des AsyL­

gesetzes in österreich politisches AsyL gewährt, wenn sie aus 

wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationa­

lität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten soziaLen Gruppe oder 

poLitischen Gesinnung verfolgt zu werden, gefLohen sind. Dabei 

kann eine VerfoLgun~ in Form sexueLLer Unterdrückung oder Bedro­

hung unter den genannten Voraussetzungen durchaus einen VerfoL­

gungsgrund im Sinne der Flüchtlingskonvention darsteLlen. 
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